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Christian Kern

Schülerrechtsgesetz
Gültig: Ganz Österreich

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Weil es nichts nützt Schüler zu bestrafen ohne das sie dabei wirklich lernen

§1 Inhalt:

Schüler in ganz Österreich dürfen nicht mit außerschulischen Aktivitäten bestraft werden z.B. 
Klasse putzen, Kloputzen, Sachen sortieren usw.

Begriffsbestimmung:

Außerschulische Aktivitäten : 
Handarbeit, putzen, sortieren usw.

Ausgenommen:

Zusatzhausübung, Unterschrift der Eltern, 
Projekte der Schule

§2 Verantwortungsregelung:

Lehrer sollten in allen Schulen Poster über das neue Gesetz aufhängen damit Schüler auch ihr
Recht kennen

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Lehrer geben trotzdem solche Aufgaben 2.500 € Strafe oder 2 Monate Haft. Bei wiederholter 
Ausübung 10.000€ oder 10 Monate Strafhaft.

- keine Angabe - Van der Bellen
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